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Investitionskosten 
So geht`s 
ungefördert!
DIE INVESTITIONSKOSTEN AMBULANTER PFLEGEDIENSTE SIND 
EIN FÜR DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT WICHTIGER UND NOTWEN-
DIGER ENTGELTBESTANDTEIL. DENNOCH WERDEN SIE OFT  
BESTENFALLS STIEFMÜTTERLICH BEHANDELT. TEIL 2

geförderte Einrichtungen können ihre tatsächlichen betriebsnotwendi-
gen Investitionsaufwendungen ohne Zustimmung der zuständigen Lan-
desbehörde gesondert berechnen. Die gesonderte Berechnung ist der 
Behörde in diesem Fall lediglich mitzuteilen (§ 82 Abs. 4 SGB XI). 

BERECHNUNG BEI NICHT GEFÖRDERTEN EINRICHTUNGEN
Handelt es sich nicht um eine geförderte Einrichtung, müssen die den 
Patienten in Rechnung gestellten Investitionskosten nach § 82 Abs. 4 
SGB XI nur der zuständigen Landesbehörde mitgeteilt werden. Die In-
formation der zuständigen Landesbehörde nach § 82 Abs. 4 SGB XI ist 
aber keine zwingende Voraussetzung für die Abrechnung des Investi-
tionskostenzuschlags gegenüber den Patienten. Die Anzeigepflicht soll 
dem Land lediglich einen Überblick über die den Pflegebedürftigen 

D ie rechtlichen Unterschiede geförderter und nicht geförderter 
Einrichtungen sowie die damit verbundene Bürokratie machen 
das Thema Investitionskosten nicht eben beliebt. Lesen Sie in 

diesem zweiten Teil (Teil eins erschien in Häusliche Pflege 6/2014), was 
nicht geförderte Einrichtungen beachten müssen und wie Sie die beste-
henden Möglichkeiten in der Praxis voll und rechtssicher ausschöpfen.

WAS SIND INVESTITIONSKOSTEN?
Welche Ausgaben zu den Investitionskosten gehören und nicht über die 
Pflegevergütung abgedeckt werden, ist in § 82 Abs. 2 SGB XI geregelt 
und wurde im ersten Teil des Beitrags erläutert.  Nicht nach Landesrecht 

Von Henning Sauer

 
Wohngruppenzuschlag darf nicht bei  
Sozialhilfe berücksichtigt werden
Sozialhilfe in Form der Hilfe zur Pflege ist nach 
einem Beschluss des Sozialgerichts (SG) Hal-
le in einem Eilverfahren ohne Anrechnung des 
Wohngruppenzuschlags gemäß § 38a SGB XI zu  
gewähren. 
Den Eilrechtsschutz hatte ein junger Mann mit 
Behinderung, der in einer Wohngemeinschaft 
(WG) lebt, beantragt, da das Sozialamt den 
Wohngruppenzuschlag bei den notwendigen 
Leistungen der Hilfe zur Pflege für einen ambu-
lanten Pflegedienst in Abzug gebracht hatte. Die 
200 Euro flossen allerdings bereits in die Koor-

dinationsleistungen für die WG, die durch einen 
Dienst der Eingliederungshilfe erbracht wurden. 
Diese Koordinationsleistungen wurden auch 
nicht durch andere Sozialleistungen abgegolten.  
Der junge Mann hatte daher zu den Pflegeleis-
tungen 200 Euro monatlich zuzuschießen, die er 
allerdings nicht zur Verfügung hatte. 
Das SG Halle verpflichtete daraufhin den Sozial-
hilfeträger, die vollen Kosten der Pflege im Rah-
men der Hilfe zur Pflege zu übernehmen, ohne 
den WG-Zuschlag als Einkommen anzurechnen. 
Für die Anrechnung gebe es keine gesetzliche 
Grundlage. Auch die Entscheidung, wer die Ko-
ordinationsleistungen in der WG übernimmt –  

Pflegedienst oder Assistenzdienst – sei nicht Sa-
che des Sozialhilfeträgers. Er habe die Entschei-
dung des WG Bewohners zu respektieren, da dies  
Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des  
Bewohners sei. 

> SG Halle, Beschluss vom 6.3.2014, 
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gesondert berechneten Investitionskostenanteile bei nichtgeförderten 
Pflegeeinrichtungen geben, um entscheiden zu können, ob zukünftig 
eine Förderung erfolgen soll. Die Kostenberechnung überprüfen oder 
Nachweise fordern darf die Behörde nicht. 

ABRECHNUNG MIT DEM PATIENTEN
Im Verhältnis zu den Patienten kommt es alleine auf die wirksame  
Vereinbarung im Pflegevertrag gemäß § 120 SGB XI an. Ohne eine 
 entsprechende Vereinbarung sind die Patienten selbst bei ordnungsge-
mäßer Anzeige bei der zuständigen Landesbehörde nicht verpflichtet, 
die Investitionskosten zu bezahlen.

VEREINBARUNG MIT DEM SOZIALHILFETRÄGER
Da fast alle Pflegedienste auch Menschen versorgen, die ergänzende So-
zialhilfe beziehen, müssen für diese Menschen Vereinbarungen mit dem 
zuständigen Sozialhilfeträger abgeschlossen werden. Nach § 75 Abs. 5 
Satz 3 SGB XII ist der Träger der Sozialhilfe zur Übernahme gesondert 
berechneter Investitionskosten nach § 82 Abs. 4 SGB XI nur verpflichtet, 
wenn hierüber eine entsprechende Vereinbarung getroffen wurde. Der 
Investitionskostenbetrag wird für jede einzelne Einrichtung gesondert 

vereinbart. Bei Nichteinigung kann von beiden Seiten die Schiedsstelle 
(§ 80 SGB XII) angerufen werden. Die Vereinbarung muss als öffentlich-
rechtlicher Vertrag schriftlich geschlossen worden sein. Fehlt eine Inves-
titionskostenvereinbarung, dürfen die dem bedürftigen Hilfeempfänger 
in Rechnung gestellten Investitionskosten nicht vom Sozialhilfeträger 
übernommen werden.

PAUSCHALE ODER EINZELVEREINBARUNG
In den meisten Bundesländern sind zwei Verfahren möglich, die Inves-
titionskosten mit dem Sozialhilfeträger zu vereinbaren. Der Träger kann 
sich entweder einer Rahmenvereinbarung anschließen oder einer lan-
desweiten Empfehlung folgend eine Pauschale vereinbaren. Er hat aber 
auch die Möglichkeit, eine Einzelvereinbarung mit dem zuständigen So-
zialhilfeträger abzuschließen und seine tatsächlichen Investitionskosten 
zu vereinbaren. In diesem Falle werden die Kosten Punkt für Punkt hin-
sichtlich ihrer Angemessenheit durch die zuständige Behörde geprüft.

  In der Juniausgabe erschien vom Autor der erste Teil zum Thema  

„Investitionskosten berechnen: So geht`s“

HENNING SAUER

 > Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht 

und Sozialrecht in der Fachkanzlei für die  
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•	 Prüfen Sie genau, ob Sie eine geförderte oder eine nicht  
geförderte Einrichtung betreiben.

•	 Nutzen Sie als nicht geförderte Einrichtung die Möglich-
keit, Selbstzahlern die tatsächlichen Investitionskosten zu  
berechnen.

•	 Der Sozialhilfeträger übernimmt die Investitionskosten nur, 
wenn hierüber eine entsprechende Vereinbarung geschlossen 
wurde.

Mein persönliches Abrechnungshaus

Die Pflege verlangt Ihren vollen Einsatz. Umso wichtiger ist es, sich dort Freiräume zu 

s chaffen, wo es möglich ist – mit Lösungen, die Sie bei jeder Aufgabe effizient unterstützen.

 DZH Abrechnung: das Komplettpaket für sorgenfreies Abrechnen

 DZH Finanz: die bequeme Vorfinanzierung

 DZH ambulant: Software für die ambulante Pflege

 DZH intensiv: Spezialsoftware für die Intensivpflege

Zeit für alles, was Ihnen wichtig ist.
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